FRAGEBOGEN

Bitte beachten Sie: Sie helfen uns bei der Bearbeitung sehr, wenn Sie uns die vollständigen Daten schicken. Wenn Sie gleichzeitig mit weiteren Familienangehörigen die Staatsbürgerschaft beantragen wollen, beziehen sich die Fragen auch auf diese Personen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre volljährigen Kinder einen eigenen Antrag stellen müssen!
Wir werden uns dann so rasch als möglich mit Ihnen mit einem Terminvorschlag in Verbindung setzen.

Für wen möchten Sie die Staatsbürgerschaft beantragen?
☐ Für Sie selbst
☐ Für Sie und Ihre Ehegattin/ Ihren Ehegatten
☐ Für Sie, Ihre Ehegattin/ Ihren Ehegatten und Ihr(e) Kind(er)
☐ Für Sie und Ihr(e) Kind(er)
☐ Nur für Ihr(e) Kind(er)

Folgende persönliche Daten benötigen wir von Ihnen (sowie allenfalls weitere Familienmitglieder, wenn für diese ebenfalls die Staatsbürgerschaft beantragt werden soll):

[bookmark: Text1]Vorname und Familienname:      
[bookmark: Text2]Geburtsdatum und Geburtsort:      
[bookmark: Text3]Sozialversicherungsnummer:      
[bookmark: Text4]genaue Wohnadresse:      
[bookmark: Text5]Telefonnummer:      
[bookmark: Text6]Bei Schülern/ Schülerinnen - Bekanntgabe der Schule:      

1. [bookmark: Text7]Seit wann leben Sie in Österreich?      

2. Welchen Aufenthaltsstatus haben Sie (z.B. Asylberechtigter, EWR-Bürger, subsidiär Schutzberechtigter, Aufenthaltstitel usw.) Bitte genaue Bezeichnung der Aufenthaltsberechtigung
[bookmark: Text8]     

3. Sind Sie verheiratet? 	☐ ja 		☐ nein
[bookmark: Text9]Falls ja, Name, Geburtsdatum, seit wann verheiratet und welche Staatsangehörigkeit besitzt Ihre Ehegattin/ Ehegatte?      
Lebt Ihre Ehegattin/ Ehegatte in Österreich: 	☐ ja 		☐ nein
Falls ja, seit wann: 

4. Haben Sie ein regelmäßiges Einkommen? 	☐ ja 		☐ nein
[bookmark: Text10]Falls ja, wo und seit wann arbeiten Sie?      
[bookmark: Text11]Durchschnittliches Monatseinkommen (NETTO):      
[bookmark: Text18]Wenn Arbeitslosengeld bezogen wird, in welcher Höhe?      

Falls nein, arbeiten Ihre Eltern? 		☐ ja 		☐ nein
[bookmark: Text12]Falls ja, wo und seit wann arbeiten sie?      
[bookmark: Text13]Durchschnittliches Monatseinkommen (NETTO):      
Wenn Arbeitslosengeld bezogen wird, in welcher Höhe?      

5. Für den Fall, dass Sie verheiratet sind: Hat Ihre Ehegattin/ Ehegatte ein regelmäßiges Einkommen? 	☐ ja 		☐ nein
[bookmark: Text14]Falls ja, wo und seit wann arbeitet Ihre Ehegattin/ Ehegatte dort?      
[bookmark: Text15]Durchschnittliches Monatseinkommen (NETTO):      
Wenn Arbeitslosengeld bezogen wird, in welcher Höhe?      

6. Haben Sie oder im selben Haushalt lebende Personen in den letzten drei Jahren Sozialhilfe (Mindestsicherung) bezogen? 	☐ ja 		☐ nein
Hinweis: Es stellt ein Verleihungshindernis dar, wenn in den letzten 3 Jahren Sozialhilfe bezogen wurde

7. Haben Sie Kinder? 	☐ ja 		☐ nein
[bookmark: Text16]Name und Geburtsdatum der Kinder:      
Hinweis: Bitte nur jene Kinder anführen, für die noch Familienbeihilfe bezogen wird

8. Haben Sie Eigentum oder leben Sie in Miete?
[bookmark: Text19]☐ Eigentum monatliche Kreditrate: €      
[bookmark: Text20]☐ MietwohnungMiete: €      

9. Haben Sie Kredite oder Leasing? 	☐ ja 		☐ nein
[bookmark: Text17]Falls ja, bitte um Bekanntgabe der monatlichen Rückzahlungsraten bzw. Leasingrate:      

10. Welche Deutschkenntnisse (nachzuweisen mit einem Zertifikat oder Zeugnis) besitzen Sie (und allenfalls Ihre Ehegattin/Ihr Ehegatte, wenn auch diese Person die Staatsbürgerschaft erwerben will) 
(zutreffendes bitte ankreuzen)?
☐ Polytechnischer Lehrgang oder andere Schulart (z.B. Gymnasium,…)jedenfalls 9. Schulstufe:
Deutsch: positiv
☐ positives Lehrabschlusszeugnis (Lehrbrief)
☐ Reife- und Diplomprüfungszeugnis von einer österreichischen Schule (Matura)
☐ ausländische Schulzeugnisse (Deutsch positiv und vierjähriger Unterricht in der deutschen Sprache an einer ausländischen Sekundarschule - hiermit ist nicht das Unterrichtsfach „Deutsch“ als Fremdsprache gemeint, sondern an der ganzen Schule muss in jedem Fach „Deutsch“ gesprochen werden – Unterrichtssprache „Deutsch“)
☐ Zeugnis zur Integrationsprüfung auf Sprachniveau B1
☐ Deutschkenntnisse auf Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Prüfungszertifikat)
☐ Nachweis, dass der Antragsteller mindestens zwei Jahre an einer postsekundären Bildungseinrichtung inskribiert war, ein Studienfach mit Unterrichtssprache Deutsch belegt hat und in diesem einen entsprechenden Studienerfolg im Umfang von mindestens 32 ECTS-Anrechnungspunkten (16 Semesterstunden) hat bzw. über einen entsprechenden postsekundären Studienabschluss verfügt (im Studium muss die Unterrichtssprache deutsch sein)




Hinweis zur Gleichbehandlung:
Die Fragen zu Ehegattin/ Ehegatte sind auf eingetragene Partnerschaften und eingetragene Partner sinngemäß anzuwenden.
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf eine durchgehende geschlechterneutrale Formulierung verzichtet. Selbstverständlich beziehen sich alle Formulierungen gleichwertig auf Angehörige aller Geschlechter.
